
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

 

Beschlussentwurf:  
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die vorgelegten Entwurfsunterlagen für die Baumaßnahme. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den Finanzierungsnachweis und beauftragt den Bürgermeister vorbehalt-
lich der Bereitstellung von Fördermitteln, die notwendigen Schritte zur finanziellen Absicherung der Baumaßnahme 
einzuleiten. 
 

3. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister, die Baumaßnahme durchführen zu lassen. 
 

Vorlage 
  öffentlich 

   nichtöffentlich Vorlage-Nr.:         288/17 

Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
 
Hoch- und Tiefbau, Stadt- und 
Ortsteilpflege 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanzausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat: Zützen 
 

Datum:    2. Okt. 2017 

 

zur Unterrichtung an:   Personalrat 

zum Beschluss an:  Hauptausschuss am:                                    
   Stadtverordnetenversammlung am:       07.12.2017 

 
 
Baubeschluss:  Sanierung der Fließallee Zützen einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 keine   im Ergebnishaushalt  im Finanzhaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 

 

Einzahlungen: 
 
 
 
 
 
 
 
Inv.Nr. 54101068 

Produktkonto: 
      
      
      
 

Auszahlungen: 
    1,2 T€ 
    9,5 T€ 
  26,1 T€ 
  49,3 T€ 
112,7 T€ 
198,8 T€ 
 

Produktkonto: 
54101.7852065 
54101.7852065 
54101.7852065 
54101.7852065 
54101.7852065 
 

Haushaltsjahr: 
2013 
2015 
2016 
2017 
2018 
 
 

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung 
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:       

Deckungsvorschlag:  
Datum/Unterschrift Kämmerin 
 
Regina Ziemendorf 

 
 
Bürgermeister   
Jürgen Polzehl 

 
 
Beigeordnete 
Annekathrin Hoppe 

 
 
Fachbereichsleiter/in 
Thomas Ziesche 
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1.  Begründung 

 
Die Stadt Schwedt/Oder ist Teilnehmer des Unternehmensflurbereinigungsverfahrens Unteres Odertal. 
Die Unternehmensflurbereinigung Unteres Odertal verfolgt neben dem Verfahrenszweck der Flächenbereitstellung 
für den Nationalpark Unteres Odertal auch die Zielstellung die ländliche Entwicklung der Nationalparkregion zu 
fördern. Die dazu vorgesehenen Maßnahmen sind grundsätzlich Bestandteil des vom Landesamtes für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft unter Einbeziehung der Kommunen aufgestellten Wege- und Gewässerplan (Plan nach § 41 FlurbG). 
Am 25.11.2015 beschloss der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Unteres Odertal in seiner 98. Sitzung die 
Maßnahme „Sanierung der Fließallee Zützen einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ in den 2. 
Nachtrag zum Plan nach § 41 FlurbG aufzunehmen, um Baurecht zu erlangen. Baurecht für diese öffentliche Anla-
ge kann dabei in der Weise hergestellt werden, dass die von der Stadt Schwedt/Oder erstellten Planungsinhalte zu 
der Maßnahme „Sanierung der Fließallee Zützen einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ in den  
2. Nachtrag zum Plan nach § 41 FlurbG festgestellt bzw. genehmigt werden. 
 
Im Juni 2016 wurde zwischen der Teilnehmergemeinschaft in der Unternehmensflurbereinigung „Unteres Odertal“ 
und der Stadt Schwedt/Oder ein Finanzierungs- und Durchführungsvertrag zur Maßnahme geschlossen. Dieser gilt 
vorbehaltlich der Genehmigung des LELF. Hier wird geregelt, dass die Teilnehmergemeinschaft die Planung in den 
Leistungsphasen 5-9 beauftragt und die Baumaßnahme durchführt. Die Stadt Schwedt/Oder übernimmt anteilig die 
Eigenanteile der Planungskosten für diese Leistungsphasen sowie der Baukosten. Die Eigenanteile für die Kosten 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind vollständig von der Stadt Schwedt/Oder zu tragen. 
 
Die Fließallee wird zunehmend stark durch den landwirtschaftlichen Verkehr genutzt. Es ist eine erhöhte Frequen-
tierung von schwerer Landtechnik zu registrieren, was auch mit der intensiven Bewirtschaftung der Polderflächen 
zu tun hat. Darüber hinaus tragen auch Anlieger- und Busverkehr zur erhöhten Beanspruchung bei. 
Der momentane Fahrbahnquerschnitt von 4,00 – 4,50 m bewältigt das bestehende Verkehrsaufkommen nur unge-
nügend. Infolge der sich häufenden Begegnungsfälle größerer Fahrzeuge, wird der unbefestigte Randstreifen zwi-
schen Fahrbahn und Radweg zum Ausweichen genutzt. Die Folge sind Kantenabbrüche an den instabilen Fahr-
bahnrändern mit weiter zunehmenden Schäden innerhalb der Asphaltbefestigung sowie des Randstreifens zwi-
schen Fahrbahn und Radweg. Das sich in den Schlaglöchern sammelnde Oberflächenwasser kann nicht abfließen 
und vernässt den Unterbau beider Verkehrsflächen zusätzlich. Mit einer Zunahme von Frostschäden und Sicher-
heitsmängeln muss mittelfristig gerechnet werden. 
 
Mit der geplanten Straßenbaumaßnahme verbessern sich der Fahrkomfort und die Verkehrssicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer. Er bringt auch Vorteile für den Hochwasserschutz mit sich, da im Havariefall eine schnelle Ver-
sorgung gefährdeter Deichabschnitte über die Zützener Brücke gewährleistet ist. 
 
 

2.  Gesetzliche Grundlagen 

 
• VO über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- 

und Kassenverordnung, KomHKV), veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil II Nr. 3 vom 
 28. Februar 2008 

• Verwaltungsvorschrift zur KomHKV, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 16 vom 23.  April 2008 
• Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009, 

(GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 27]) 
• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19.05.2016 (GVBl. I Nr.14) 
• Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bek. Vom 23.09.2004 (BGBl.I S.2414), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808)  
• Haushaltssatzungen der Stadt Schwedt/Oder 

 
 
3.  Allgemeine Angaben 
 
Kreis:  Landkreis Uckermark 
Ort:  Schwedt/Oder 
Straße:  Zützener Dorfstraße (Fließallee) 
Eigentümer: Stadt Schwedt/Oder 
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4.  Baubeschreibung 

 

Allgemeines 
Die Stadt Schwedt/Oder präferiert den grundhaften Ausbau der kommunalen Straße Fließallee (laut Straßenver-
zeichnis Zützener Dorfstraße). Die Maßnahme umfasst die grundhafte Fahrbahnerneuerung auf dem Streckenab-
schnitt zwischen dem Landgraben und Ortseingang Zützen. Die Baulänge beträgt 1275 m. 
 
Straßenbau 
Die Fließallee soll grundhaft in Asphaltbauweise ausgebaut und bis an die Radwegkante verbreitert werden. Das 
Verbreiterungsmaß beträgt im Mittel 1,0 m. Dazu wird der gesamte Straßenbereich und der Seitenstreifen zwi-
schen vorhandener Straße und vorhandenem Radweg bis auf das festgelegte Gründungsplanum freigelegt. Hier 
erfolgt der neue grundhafte Befestigungsaufbau der Fahrbahn. Der vorhandene Gehweg bleibt in seiner Befesti-
gung erhalten. Die neue Fahrbahn und der vorhandene Radweg erhalten durchgehend eine Deckschicht aus As-
phaltbeton. 
 
Unter Einbeziehung des unbefestigten Randstreifens zum Radweg beträgt die neue Fahrbahnbreite 5,50 m, die 
dem Autoverkehr zur Verfügung steht. Zudem wurde ein zur Fahrbahn gehörender Schutzstreifen von 0,25 m ge-
plant, der mittels Markierung die Grenze zwischen Radweg und Fahrbahn aufzeigt. Der neue Querschnitt gewähr-
leistet den Begegnungsfall LKW/PKW bzw. Bus/PKW bei unverminderter zulässiger Geschwindigkeit. Im Begeg-
nungsfall Bus/Bus muss die Geschwindigkeit durch die Verkehrsteilnehmer verlangsamt werden. Die Querneigung 
der Fahrbahn beträgt 2,5% in Richtung Radweg. 
 
Das Bankett seitlich des östlichen Fahrbahnrandes wird als Schotterrasenbankett ausgebildet, da er in Ausnahme-
fällen überfahrbar sein muss. Der westliche Fahrbahnrand des Radweges wird als Oberbodenbankett angelegt. 
 
Alle bestehenden Grünland- und Wirtschaftshofzufahrten werden in den geplanten grundhaften Ausbau einbezo-
gen und in der bestehenden Breite ausgebaut. 
 
Entwässerung 
Das Oberflächenwasser wird durch die Fahrbahnquerneigung von 2,5% über den Radweg seitlich in das Gelände 
abgeleitet. Hier kann es im öffentlichen Seitenraum versickern 
 
Am Ende der Baustrecke in Höhe Ortseingang Zützen orientiert sich die Fahrbahnentwässerung an die vorhande-
ne Situation mit beidseitiger Bebauung. Zurzeit verursacht das Niederschlagswasser hier Vernässungen im Seiten-
raum. Durch die Anordnung eines Bordes, wird das zulaufende Wasser aus der Ortslage über das einseitige Gefäl-
le auf die gegenüberliegende Straßenseite geführt und versickert dort. Gleichzeitig kann auch kein Regenwasser in 
Richtung Eingangstor des Stalles fließen, was gegenwärtig als Ärgernis beschrieben wird. 
 
Um das Wasser vor Ort aufzufangen wird eine Entwässerungsmulde hergestellt. Dazu muss jedoch der vorhande-
ne Radweg am Bauende auf einer Länge von 20 m zurückgebaut werden. Da sich dieser Abschnitt bereits in der 
Ortslage befindet, kann auf den separaten Radweg verzichtet werden. Der Radverkehr wird in Höhe Ortseingangs-
tafel mittels entsprechender Markierung auf die Fahrbahn geleitet. 
 
Straßenausstattung 
Die Verkehrsflächen werden mit Verkehrsschildern ausgestattet. 
Die Abgrenzung zwischen dem vorhandenen Radweg und der angebauten Fahrbahn muss deutlich ausgeführt 
werden. Zu diesem Zweck wird zwischen dem Radweg und dem Fahrstreifen ein Schutzstreifen in Form einer Mar-
kierung angelegt. Die Markierung erfolgt als durchgehender Doppelstrich mit Zwischenraum. 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Mit dem Ausbau der Fließallee und der damit einhergehenden Verbreiterung der Straße sind Eingriffe in Natur und 
Landschaft verbunden. Diese Eingriffe sind mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 
 
Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für dieses Bauvorhaben sind der Rückbau und Entsiegelung der ehemali-
gen Weidezentrale vorgesehen. Insgesamt befinden sich auf der Fläche der ehemaligen Weidezentrale drei unge-
nutzte Ställe sowie Betonflächen. Die Ausgleichsmaßnahme sieht den Rückbau eines Stalles und die anteilige 
Entsiegelung von Betonflächen vor. 
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5.  Kosten in EURO 

             
1. Kosten der Stadt Schwedt/Oder 

 

- Konzept 
  Entwurfsvermessung 
  Leistungsphasen 1 - 3 
  Naturschutzfachlicher Beitrag 36.800,-- 36.800,--  

 

2. Kosten der Teilnehmergesellschaft und der Stadt Schwedt/Oder 

   
- Leistungsphasen 5 - 9 
  und Bauausführung 875.000,-- 875.000,-- 
 
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 50.000,-- 50.000,-- 
  925.000,-- 

 

 

Gesamtkosten  961.800,-- 

 

 
 
6.  Finanzierungsnachweis 

 

Produktkonto:  54101.7852065  anteilige Kosten Planung / Realisierung 
       
   
 
Jahr/Teilleistung        Kosten         Fördermittel       Eigenanteil       anteiliger EA       Zuschuss der 
                                                                                    Gesamt          Teilnehmerg.     Stadt Schwedt 
  Rd. 75%                                     1/3 v.H.           mind. 2/3 v.H 
                  max. 70.000 € 
                                  (TEUR)            (TEUR)              (TEUR)             (TEUR)                 (TEUR)         

 
 
2013 

Planung 1,2 -  1,2  -  1,2 
 
2015 

Planung  9,5 -  9,5  -  9,5 
 
2016 

Planung 26,1 -  26,1  -  26,1 
 36,8   36,8    36,8 
 
2017/2018 

Planung/ 
Bauausführung 875,0 656,0  219,0  70,0  149,0 
 
Ausgleich- und  
Ersatzmaßnahmen 50,0     37,0  13,0  -  13,0 
 925,0 693,0   231,0 70,0  162,0 

 
Summe 961,8 693,0 268,8 70,0 198,8 
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7.  Folgekosten 

 

Durch die Maßnahme ergeben sich keine neuen Folgekosten. 
 
 
8.  Bauzeitenplan 

 

Maßnahme bzw.       Gesamt     Ablauf nach Jahren       
Teilleistungen             Kosten 
      
 in T€ 2013 2015 2016 2017/2018 

 

  
Planung, (Stadt Schwedt/O.) 36,8 1,2 9,5 26,1  - 
 
Planung/Bauausführung, 
Ausgl. u. Ersatzmaßnahmen 
(Teilnehmergesellschaft) 925,0 - - -  925,0 

 
 

Summe 961,8 1,2 9,5 26,1  925,0  

 

 

 

 

Anlagen: - Lage- und Höhenplan Bauanfang 
  - Lage- und Höhenplan freie Strecke 
  - Lage- und Höhenplan Bauende 
  - Regelstraßenquerschnitt 
  - Lageplan ehem. Weidezentrale Criewen 
 

 












